
Regelung für Wahl-, Abstimmungs- und Veranstaltungsplakate

Alle Veranstaltungshinweise benötigen eine Bewilligung des entsprechenden
Grundeigentümers. Falls die Reklametafel > 1.2 m² Fläche aufweist, ist zusätzlich
ein Reklamegesuch einzureichen (Formular-Download ab www.malters.ch).
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